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MSF Master Star Fund Deutsche Vermögensfonds I AG & Co. KG: Fondsgeschäfts-
führung erwirkt einstweilige Verfügung 
 
Ob von „verschwundenen“ Geldern und „ungeklärtem“ Verbleib von Anlegerkapital bei 
dem MSF gesprochen werden kann, hatte das Landgericht Berlin (LG Berlin) im Rahmen 
einstweiliger Verfügungen zu entscheiden. Zumindest die von der Verfügung betroffenen 
Rechtsanwälte haben Widerstand gegen die sie treffenden Eilentscheidungen des Ge-
richts angekündigt. 
 
Nach der in der Entscheidung des LG Berlin niedergelegten Ansicht – so die Pressemittei-
lung der DA Deutsche Anlagen AG (DA) – können Gegner bei MSF nicht behaupten, 
„dass der Verbleib der eingezahlten Anlegergelder „ungeklärt“ sei.“ Und: „38 Millionen Eu-
ro seien „verschwunden““. Die Entscheidung ist – wahrscheinlich wegen der Eilbedüftigkeit 
– ohne mündliche Verhandlung ergangen. Die betroffenen Rechtsanwälte beabsichtigen, 
Rechtsmittel einzulegen. Die Aktenzeichen des LG Berlin werden in der Pressemitteilung 
der DA nicht genannt. 
 
STELLUNGNAHME DER KANZLEI GÖDDECKE 
 
Mit den Verfügungen des LG Berlin gegen Rechtsanwälte und eine weitere Organisation 
dürfte wohl kaum wirklich Einblick für den einzelnen Anleger geschaffen worden sein; denn 
für die Geldgeber geht es wohl in erster Linie um mehr als ehrenrührige Behauptungen.  
 
Quelle: Pressemitteilung der DA Deutsche Anlagen AG vom 26. Oktober 2005 
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aus der Verwendung der Informationen durch den Benutzer resultierenden Ergebnisse. Insbesondere werden keine rechtlichen, betriebswirtschaftlichen, steuerrechtlichen oder anderen Empfehlungen 
gegeben oder Mandatsbeziehungen begründet. Alle Informationen sind jedoch mit großer Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erhoben worden.  
Die bereitgestellten Informationen sind nicht auf besondere Bedürfnisse einzelner Personen, Personenmehrheiten oder Einrichtungen abgestimmt, weshalb die unabhängige Untersuchung, fachliche 
Beurteilung und individuelle Beratung durch fachlich versierte Berater (Anwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer), die auch die Einhaltung von Fristen prüfen, nicht ersetzt werden soll. Gesetze und 
Vorschriften ändern sich ständig und können nur auf konkrete Situationen angewandt werden. 
 
 


